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Thema: Einstufung von AfD-Mitgliedern durch das Landesamt für

Verfassungsschutz Sachsen nach Unterzeichnung der sog.
„Dresdner Erklärung“

Sehr geehrter Herr Präsident,

den Fragen sind folgende Ausführungen vorangestellt:

„ln dem Beitrag ‚AfD-Politiker Maier als Rechtsextremist eingestuft‘ vom

05.10.2020 wird in der Sächsische Zeitung u.a. wie folgt ausgeführt: ‚[...]
Eines der Kriterien zur Einstufung von AfD-Abgeordneten als Rechts-

extremisten ist etwa die Unterzeichnung der ‚Dresdner Erklärung‘ vom
April dieses Jahres. [...]‘.“

Namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die
Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1:
Welche Erkenntnisse leitet das Landesamt für Verfassungsschutz Sach-
sen bzw. die Staatsregierung aus der (Mit-)Unterzeichnung der sog.
„Dresdner Erklärung“ hinsichtlich der BewertungIEinstufung von AfD-

Mitgliedern ab?

Frage 2:
Welche Inhalte der sog. „Dresdner Erklärung“ haben extremistischen

Charakter und geben welche Rückschlüsse auf eine extremistische Ein-

stellung des jeweiligen Unterzeichners?

Frage 3:
Welche Rolle spielt die (Mit-)Unterzeichnung der sog. „Dresdner Erklä-
rung“ im Gesamtkontext einer BewertungIEinstufung das Landesamt

für Verfassungsschutz Sachsen von AfD-Mitgliedern?
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Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 1 bis 3:

Die sogenannte „Dresdner Erklärung“ ist eine im April 2020 von sächsischen AfD-Land-

tags- und Bundestagsabgeordneten initiierte, mitunterzeichnete und im Internet veröf-

fentlichte Solidaritätsbekundung mit dem „Flügel“‚ der sich nach einer Entscheidung des

AfD-Bundesvorstands vom 20. März 2020 zum Monatsende April 2020 aufzulösen hatte.
In diesem zeitlichen und inhaltlichen Kontext veröffentlichten führende sächsische AfD-
Politiker am 24. März 2020 zunächst eine „Erklärung zur Auflösung des ‚F|ügel'", die an

sächsische AfD-Mitglieder versandt worden war. Darin heißt es: „Zu unserer AfD gehört

jeder, dem die Zukunft Deutschlands am Herzen Iiegt...Björn Höcke und Andreas Kalbitz
gehören selbstverständlich dazu“. Es folgten weitere ausdrückliche Solidaritätsbekun-

dungen führender sächsischer AfD-Politiker zugunsten von Herrn Höcke und Herrn

Kalbitz in den sozialen Medien.

Anfang April 2020 brachte der AfD-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen die Überlegung in

die öffentliche Debatte ein, der „Flügel“ solle von der Gesamtpartei organisatorisch ge-

trennt werden. In diesem zeitlichen Kontext initiierten führende Politiker der sächsischen

AfD die sogenannte „Dresdner Erklärung", die am 22. April 2020 auf einer eigens einge—

richteten Internetseite veröffentlicht wurde. Diese Erklärung steht in einem unmittelbaren
zeitlichen und inhaltlichen Zusammenhang mit der innerparteilich und öffentlich geführ-
ten Diskussion über den Umgang mit dem „Flügel“ und ist insoweit als Ausdruck einer
eindeutigen politischen Standortbestimmung zu verstehen.

inhaltlich rufen die Unterzeichner u. a. zu mehr Geschlossenheit in der AfD unter Einbe-
ziehung aller Kräfte und Strömungen, also auch des „Flügel“ einschließlich seiner füh-
renden Protagonisten Herrn Höcke und Herrn Kalbitz, auf.

Dieser Aufruf ist vor dem Hintergrund, dass der Verfassungsschutzverbund den „Flügel“

am 12. März 2020 als enNiesene extremistische Bestrebung eingestuft hatte, verfas-

sungsschutzrechtlich relevant. Die sogenannte „Dresdner Erklärung“ als solche ist zwar
noch kein Nachweis für eine extremistische Bestrebung. Ihre Unterzeichnung kann je-

doch in Verbindung mit weiteren kumulativ vorliegenden, einschlägigen Indikatoren als
Ausdruck einer extremistischen Bestrebung angesehen werden.

  
ndlichen Grüßen

" „£
P of. Dr. Roland Wöller
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